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Pflichtveröffentlichung gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 i.V.m. § 14 Abs. 3 Satz 1

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG)

Aktionäre der i:FAO Aktiengesellschaft, insbesondere mit Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichem

Aufenthaltsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland sollten die Hinweise in Abschnitt 1

(„Allgemeine Hinweise“) der Angebotsänderung besonders beachten.

Änderung

des

FREIWILLIGEN ÖFFENTLICHEN DELISTING-ERWERBSANGEBOTS

(BARANGEBOT)

der

Amadeus Corporate Business AG

Siemensstraße 1

61352 Bad Homburg v. d. Höhe

an die Aktionäre der

i:FAO Aktiengesellschaft

Clemensstraße 9

60487 Frankfurt am Main

Deutschland

zum Erwerb ihrer nennwertlosen, auf den Namen lautenden Stückaktien der

i:FAO Aktiengesellschaft

zum Preis von

EUR 30,00 je Aktie der i:FAO Aktiengesellschaft

(Erhöhung des Angebotspreises von 27,56 um EUR 2,44 auf EUR 30,00)

Verlängerte Annahmefrist:

23. November 2016 bis 4. Januar 2017, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main,

Deutschland)

i:FAO-Aktien: ISIN DE0006224520

Zum Verkauf eingereichte i:FAO-Aktien: ISIN DE000A2DA7B1
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1. Allgemeine Hinweise

Die Amadeus Corporate Business AG mit satzungsgemäßem Sitz in Frankfurt am Main,

Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter

HRB 98654 (die Bieterin), hat am 23. Oktober 2016 die Angebotsunterlage (die

Angebotsunterlage) für ihr freiwilliges öffentliches Delisting-Erwerbsangebot (das Delisting-

Erwerbsangebot) an alle Aktionäre der i:FAO Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am

Main, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main

unter der Nummer HRB 45980 (i:FAO oder die Zielgesellschaft, die Aktionäre der i:FAO

jeweils ein i:FAO-Aktionär) zum Erwerb sämtlicher auf den Inhaber lautenden Stückaktien

der i:FAO (die i:FAO-Aktien) veröffentlicht.

Die folgenden Informationen ändern und ergänzen die Angebotsunterlage. Die

Angebotsunterlage muss zusammen mit dieser Änderung des Delisting-Erwerbsangebots (die

Angebotsänderung, und das Delisting-Erwerbsangebot in der durch die Angebotsänderung

geänderten Form das Geänderte Delisting-Erwerbsangebot) gelesen und ausgelegt werden.

Soweit sich aus dieser Angebotsänderung nichts anderes ergibt, gelten die in der

Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen unverändert fort. Begriffe, die in der

Angebotsunterlage definiert sind, haben in dieser Angebotsänderung dieselbe Bedeutung wie

in der Angebotsunterlage.

Diese Angebotsänderung wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland, insbesondere nach § 21 WpÜG unterbreitet. Diese Angebotsänderung wird

nicht nach den Bestimmungen einer anderen Rechtsordnung durchgeführt.

Folglich sind keine sonstigen Registrierungen, Zulassungen oder Genehmigungen dieser

Angebotsänderung bei Wertpapierregulierungsbehörden beantragt oder veranlasst worden und

sind auch nicht beabsichtigt. i:FAO-Aktionäre können daher auf die Anwendung anderer

ausländischer Bestimmungen zum Schutz von Anlegern nicht vertrauen.

Die Angebotsunterlage ist im Internet unter http://www.amadeus-angebot.de sowie durch

Bereithaltung von Exemplaren zur kostenlosen Ausgabe bei der UniCredit Bank AG, GPF1

DE, Arabellastraße 14, 81925 München (Bestellung per Telefax an +49 89 378 44081 oder

per E-Mail an tender-offer@unicreditgroup.de, jeweils unter Angabe einer vollständigen

Postadresse) veröffentlicht. Diese Angebotsänderung ist gemäß §§ 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,

Abs. 2, 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG (i) im Internet unter http://amadeus-angebot.de/

veröffentlicht und (ii) bei der UniCredit Bank AG, GPF1 DE, Arabellastraße 14, 81925

München (Bestellung per Telefax an +49 89 378 44081 oder per E-Mail an tender-

offer@unicreditgroup.de kostenlos erhältlich. Die Hinweisbekanntmachung über (i) die

Internetadresse, unter der diese Angebotsänderung veröffentlicht wurde, und (ii) die

Bereithaltung dieser Angebotsänderung bei der UniCredit Bank AG, wurde am 20. Dezember

2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Obwohl die Bieterin auch eine unverbindliche

englische Übersetzung dieser Angebotsänderung veröffentlicht hat, ist die deutsche Fassung

dieser Angebotsänderung die allein verbindliche.

Die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der Angebotsänderung oder

anderer mit dem Geänderten Delisting-Erwerbsangebot im Zusammenhang stehender

Unterlagen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kann rechtlichen Beschränkungen

unterliegen. Die Angebotsänderung kann in der Europäischen Union oder dem Europäischen

Wirtschaftsraum nach Maßgabe der Angebotsänderung und der jeweils anwendbaren

Rechtsvorschriften veröffentlicht und verbreitet werden. Die Angebotsänderung und sonstige

mit dem Geänderten Delisting-Erwerbsangebot im Zusammenhang stehende Unterlagen
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dürfen durch Dritte nicht in Länder versandt oder dort verbreitet, verteilt oder veröffentlicht

werden, in denen dies rechtswidrig wäre.

Die Bieterin hat die Veröffentlichung, Versendung, Verteilung oder Verbreitung der

Angebotsänderung durch Dritte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht gestattet.

Daher dürfen die depotführenden Wertpapierdienstleistungsunternehmen die

Angebotsänderung nicht veröffentlichen, versenden, verteilen oder verbreiten, es sei denn,

dies erfolgt in Übereinstimmung mit allen anwendbaren in- und ausländischen

Rechtsvorschriften.

2. Hinweise zu den in der Angebotsänderung enthaltenen Angaben

2.1 Allgemeines

Zeitangaben in der Angebotsänderung werden, soweit nicht anders angegeben, in Ortszeit

Frankfurt am Main, Deutschland gemacht. Soweit in der Angebotsänderung Begriffe wie „zur

Zeit“, „derzeit“, „momentan“, „jetzt“, „gegenwärtig“ oder „heute“ verwendet werden,

beziehen sie sich, soweit nicht anders angegeben, auf das Datum der Veröffentlichung dieser

Angebotsänderung, also den 20. Dezember 2016.

In der Angebotsänderung enthaltene Verweise auf einen „Bankarbeitstag“ beziehen sich auf

einen Tag, an dem die Banken in Frankfurt am Main, Deutschland für den allgemeinen

Geschäftsverkehr geöffnet sind. Verweise auf „EUR“ beziehen sich auf die gesetzliche

Währung der Bundesrepublik Deutschland. Die Abkürzung „Mio.“ steht für Million(en) und

die Abkürzung „TEUR“ steht für tausend Euro.

Die Bieterin hat Dritte nicht ermächtigt, Aussagen zu dem Geänderten Delisting-

Erwerbsangebot oder der Angebotsänderung zu machen. Falls Dritte dennoch entsprechende

Aussagen machen, sind diese weder der Bieterin noch mit der Bieterin gemeinsam

handelnden Personen zuzurechnen.

2.2 Stand und Quellen der in der Angebotsänderung enthaltenen Informationen

Sämtliche in der Angebotsänderung enthaltenen Angaben, Aussagen, Ansichten, Absichten

und in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf den der Bieterin am Tag der

Veröffentlichung der Angebotsänderung vorliegenden Informationen und Planungen sowie

auf bestimmten Annahmen der Bieterin zu diesem Zeitpunkt. Sämtliche Informationen

beruhen, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, auf allgemein zugänglichen

Informationsquellen.

2.3 Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Angebotsänderung und darin in Bezug genommene Unterlagen enthalten bestimmte in

die Zukunft gerichtete Aussagen. Auf solche Aussagen deuten insbesondere Begriffe wie

„erwartet“, „glaubt“, „ist der Ansicht“, „versucht“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „geht davon

aus“ und „strebt an“ hin. Solche Aussagen bringen gegenwärtige Absichten, Ansichten,

Erwartungen, Einschätzungen und Prognosen der Bieterin im Hinblick auf mögliche

zukünftige Ereignisse zum Ausdruck. Sie beruhen, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt,

auf bestimmten, der Bieterin zum Datum der Veröffentlichung dieser Angebotsänderung

vorliegenden Informationen sowie auf bestimmten Annahmen, Absichten und Einschätzungen

der Bieterin zu diesem Zeitpunkt. Sie unterliegen Risiken und Ungewissheiten und können

sich daher als unzutreffend herausstellen. Die Bieterin weist in diesem Zusammenhang

insbesondere darauf hin, dass sich die Auswirkungen des Erwerbs der i:FAO-Aktien, die

nicht unmittelbar von der Bieterin gehaltenen werden, und der weiteren Integration der i:FAO

in die Amadeus-Gruppe auf die zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin
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und der Amadeus-Gruppe nicht genau vorhersagen lassen (vgl. Abschnitt 7 unten). Die in

Abschnitt 7 dieser Angebotsänderung -unterlage enthaltenen Angaben beruhen auf

bestimmten Annahmen der Bieterin, welche von den tatsächlichen Finanzergebnissen der

Bieterin, der Amadeus-Gruppe und der i:FAO-Gruppe abweichen können.

3. Änderung der Gegenleistung (erhöhter Angebotspreis)

Gemäß Abschnitt 10.1 der Angebotsunterlage beträgt der Angebotspreis EUR 27,56 je

i:FAO-Aktie und besteht jeweils in einer Geldleistung in Euro. Die Bieterin hat sich

entschlossen, den Angebotspreis um EUR 2,44 auf EUR 30,00 zu erhöhen.

Die Bieterin bietet nunmehr allen i:FAO-Aktionären an, ihre auf den Inhaber lautenden

Aktien der i:FAO AG (ISIN DE0006224520) jeweils in Form von Stückaktien mit einem

anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00, einschließlich aller zum Zeitpunkt der

Abwicklung des Angebots bestehenden Nebenrechte, zum Kaufpreis (der Erhöhte

Angebotspreis) von

EUR 30,00 je i:FAO-Aktie

nach Maßgabe der Bestimmungen der Angebotsunterlage und dieser Angebotsänderung zu

erwerben.

4. Nachzahlung

4.1 Abfindung bei Abschluss eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags

Die Bieterin hat keine Entscheidung darüber getroffen, einen Beherrschungs- und/oder

Gewinnabführungsvertrag im Sinne der §§ 291 ff. des Aktiengesetzes (AktG) mit i:FAO als

beherrschtem Unternehmen abzuschließen. Die Bieterin hat sich jedoch das Recht

vorbehalten, einen solchen Vertrag abzuschließen, falls sie nach Vollzug des Delisting-

Erwerbsangebots oder zu einem späteren Zeitpunkt unmittelbar oder mittelbar mindestens

75 % der i:FAO-Aktien hält und sofern ihr dies dann wirtschaftlich und finanziell sinnvoll

erscheint.

Ein solcher Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag würde unter anderem eine

Verpflichtung der Bieterin vorsehen, die i:FAO-Aktien der außenstehenden i:FAO-Aktionäre

auf deren Verlangen gegen eine angemessene Barabfindung zu erwerben (§ 305 AktG). Zur

Bestimmung dieser Barabfindung würde ein Bewertungsgutachten durch einen

sachverständigen, gerichtlich ausgewählten und bestellten Prüfer nach einem von der

Rechtsprechung anerkannten Verfahren für die Ermittlung des Unternehmenswerts der i:FAO

(z.B. Ertragswertmethode) zum Zeitpunkt, in dem die Hauptversammlung der i:FAO über den

Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag beschließt (§ 293 Abs. 1 AktG), erstellt.

Die auf Grundlage eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags zu gewährende

Barabfindung nach § 305 AktG kann den Erhöhten Angebotspreis daher unter- oder

überschreiten.

Die i:FAO-Aktionäre, die das Delisting-Erwerbsangebot angenommen haben oder das

Geänderte Delisting-Erwerbsangebot annehmen, erhalten für den Fall, dass die aufgrund des

Abschlusses eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags zu zahlende

Barabfindung den Erhöhten Angebotspreis überschreitet, nach Maßgabe der nachfolgenden

Bestimmungen eine zusätzliche freiwillige Ausgleichszahlung von bis zu EUR 5,00 je i:FAO-

Aktie.
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4.2 Abfindung bei einem Squeeze-Out

Die Bieterin erfüllt derzeit nicht die Voraussetzungen, um die Hauptversammlung der i:FAO

gemäß §§ 327a ff. AktG über die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die

Bieterin als Hauptaktionär gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung (Squeeze-

Out) beschließen zu lassen (vgl. Abschnitt 9.5.3 der Angebotsunterlage – „Mögliche

Strukturmaßnahmen / Squeeze-Out“). Sofern die Bieterin nach Vollzug des Delisting-

Erwerbsangebots oder zu einem späteren Zeitpunkt jedoch unmittelbar oder mittelbar eine

Anzahl an i:FAO-Aktien hält, welche der Bieterin einen Squeeze-Out ermöglicht,

beabsichtigt die Bieterin, alle für einen solchen Squeeze-out erforderlichen Maßnahmen zu

ergreifen, sofern dies der Bieterin dann wirtschaftlich und finanziell sinnvoll erscheint.

Zur Bestimmung der angemessenen Barabfindung würde auch im Falle eines Squeeze-Out ein

Bewertungsgutachten zur Ermittlung des Unternehmenswerts der i:FAO erstellt. Die im

Rahmen eines Squeeze-Out zu gewährende Barabfindung nach § 327b Abs. 1 AktG oder

§§ 62 Abs. 5 UmwG, 327b Abs. 1 AktG, deren Angemessenheit von einem sachverständigen,

gerichtlich ausgewählten und bestellten Prüfer zu bestätigen ist, kann daher ebenfalls höher

oder auch niedriger sein als der Erhöhte Angebotspreis.

Die i:FAO-Aktionäre, die das Delisting-Erwerbsangebot angenommen haben oder das

Geänderte Delisting-Erwerbsangebot annehmen, erhalten für den Fall, dass die Barabfindung

aufgrund des Squeeze-Out den Erhöhten Angebotspreis überschreitet, nach Maßgabe der

nachfolgenden Bestimmungen eine zusätzliche freiwillige Ausgleichszahlung von bis zu

EUR 5,00 je i:FAO-Aktie.

4.3 Bedingungen der Nachzahlung

Die Verpflichtung zur Zahlung des Nachzahlungsbetrags (wie nachstehend definiert) besteht

nur, wenn

a) die Bieterin oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG

mit der i:FAO einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag gemäß §

291 Abs. 1 AktG abschließt und dieser bestandskräftig in das Handelsregister der

i:FAO nach § 294 AktG eingetragen worden ist;

oder

b) die Hauptversammlung der i:FAO einen Beschluss über die Übertragung der von

Minderheitsaktionären gehaltenen i:FAO-Aktien auf die Bieterin oder ein mit ihr

verbundenes Unternehmen im Sinne von §§ 15 ff. AktG als Hauptaktionär nach den

§§ 327a ff. AktG, ggf. in Verbindung mit § 62 Abs. 5 UmwG, fasst (ein

Übertragungsbeschluss) und dieser Übertragungsbeschluss bestandskräftig in das

Handelsregister der i:FAO nach § 327e AktG eingetragen worden ist.

4.4 Einzelheiten der Nachzahlung

Vorbehaltlich des Eintritts einer der vorstehenden Bedingungen und sofern die Barabfindung

den Erhöhten Angebotspreis je i:FAO-Aktie übersteigt, verpflichtet sich die Bieterin

freiwillig gegenüber denjenigen i:FAO-Aktionären, die das Delisting-Erwerbsangebot

angenommen haben oder das Geänderte Delisting-Erwerbsangebot annehmen, nach Maßgabe

der Bestimmungen dieses Abschnitts 4 zur Zahlung einer Geldleistung in Euro (der

Nachzahlungsbetrag) in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen der festgelegten

Barabfindung je i:FAO Aktie und dem Erhöhten Angebotspreis je i:FAO-Aktie, die der

jeweilige i:FAO-Aktionär nach Maßgabe des Geänderten Delisting-Erwerbsangebots an die

Bieterin verkauft und übereignet hat, jedoch in jedem Fall höchstens bis zu einem Betrag von
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insgesamt EUR 5,00 je i:FAO-Aktie. Zur Klarstellung: auch bei mehrfachem Eintritt der

vorstehenden Bedingungen zahlt die Bieterin insgesamt nie mehr als diesen Höchstbetrag.

Die Barabfindung im Sinne dieser Nachzahlungsklausel umfasst (je nach den Umständen)

a) eine im Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag oder im

Übertragungsbeschluss bestimmte Barabfindung nach § 305 Abs. 3 Satz 2 AktG, nach

§ 327b Abs. 1 AktG oder nach §§ 62 Abs. 5 UmwG, 327b Abs. 1 AktG je i:FAO-

Aktie, oder

b) eine durch einen Vergleich zur Beilegung einer oder mehrerer gegen einen

Hauptversammlungsbeschluss der i:FAO im Sinne von § 293 Abs. 1 Satz 1 AktG

oder § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG (ggf. in Verbindung mit § 62 Abs. 5 Satz 1 AktG)

gerichteten Anfechtungs- (§ 246 AktG) und/oder Nichtigkeitsklage(n) (§ 249 AktG)

ggf. erhöhte Barabfindung je i:FAO-Aktie, oder

c) eine durch ein rechtskräftig oder im Wege eines Vergleichs abgeschlossenes

Spruchverfahren eines zuständigen Gerichts im Sinne von § 305 Abs. 5 Satz 2 AktG,

§ 327f Satz 2 AktG oder § 62 Abs. 5 Satz 8 UmwG in Verbindung mit § 327f Satz 2

AktG ggf. erhöhte Barabfindung je i:FAO-Aktie,

und zwar in den Fällen b) und c) jeweils unabhängig davon, ob die Erhöhung als „Erhöhung“,

„Ergänzung“, „zusätzliche Zahlung“ oder in anderer Weise bezeichnet wird.

4.5 Zahlung

Ein etwaiger Nachzahlungsbetrag wird unverzüglich gezahlt, nachdem der Beherrschungs-

und/oder Gewinnabführungsvertrag bzw. der Übertragungsbeschluss im Rahmen eines

Squeeze-Out in das Handelsregister eingetragen worden ist. Erfolgt nach dieser Zahlung eine

Erhöhung der festgelegten Barabfindung durch ein rechtskräftig oder im Wege eines

Vergleichs abgeschlossenes Spruchverfahren, zahlt die Bieterin unverzüglich die Differenz

eines sich daraus ergebenden erhöhten Nachzahlungsbetrags gegenüber dem ursprünglichen

Nachzahlungsbetrag.

4.6 Abwicklung der Nachzahlung

Im Falle einer Nachzahlung des Erhöhten Angebotspreises wird die Bieterin die Modalitäten

der Abwicklung unverzüglich veröffentlichen. Die Abwicklung erfolgt vorbehaltlich einer

Kontoänderung über die Bankverbindung, über die auch das Geänderte Delisting-

Erwerbsangebot abgewickelt wird, so dass die annehmenden i:FAO-Aktionäre grundsätzlich

nichts zu veranlassen haben. Die Bieterin behält sich allerdings insbesondere für den Fall des

Wechsels der Bankverbindung vor, die Auszahlung des Nachzahlungsbetrages gemäß dieses

Abschnitts 4 davon abhängig zu machen, dass die betreffenden Anspruchsteller der als

Abwicklungsstelle für die Nachzahlung eingesetzten Bank nachweisen, dass sie diejenige

Anzahl an i:FAO-Aktien, für die sie Ansprüche auf Zahlung des Nachzahlungsbetrags geltend

machen, an die Bieterin nach Maßgabe dieses Angebots verkauft und übereignet haben. Die

i:FAO-Aktionäre werden daher gebeten, Unterlagen über die Annahme des Angebots im

eigenen Interesse bis zur Abwicklung einer etwaigen Nachzahlung sorgfältig aufzubewahren.

4.7 Keine Nachzahlung bei Börsenhandelsgeschäften

Die Bieterin weist vorsorglich darauf hin, dass i:FAO-Aktionären, die ihre i:FAO-Aktien über

die Börse verkaufen, die zuvor beschriebene Nachzahlung nicht zusteht, auch wenn Erwerber

die Bieterin wäre.
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5. Angabe zu Wertpapiergeschäften

Mehrere Aktionäre haben sich am 20. Dezember 2016 verpflichtet, die von ihnen insgesamt

gehaltenen 674.004 i:FAO-Aktien in das Geänderte Delisting-Erwerbsangebot einzureichen.

Die Bieterin hat sich im Gegenzug verpflichtet, die angebotene Gegenleistung auf EUR 30,00

je i:FAO-Aktie zu erhöhen sowie die in Abschnitt 4 dargestellte Nachzahlung anzubieten.

6. Finanzierung

6.1 Erhöhte Maximale Gegenleistung

Die Bieterin hat seit Veröffentlichung der Angebotsunterlage außerhalb des Delisting-

Erwerbsangebots insgesamt 24.193 i:FAO-Aktien über die Börse erworben und hält damit

zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsänderung insgesamt 3.748.955 i:FAO-

Aktien hält, die etwa 70,72% des Grundkapitals und der Stimmrechte der i:FAO entsprechen.

Der Gesamtbetrag, der für den Erwerb aller i:FAO-Aktien erforderlich wäre, wenn alle

außenstehenden i:FAO-Aktionäre das Geänderte Delisting-Erwerbsangebot annehmen

würden, beliefe sich auf EUR 46.569.900,00 (d.h. der Erhöhte Angebotspreis von EUR 30,00

je i:FAO-Aktien multipliziert mit 1.552.330 ausstehenden i:FAO-Aktien einschließlich der

von der Zielgesellschaft gehaltenen eigenen i:FAO-Aktien). Im Hinblick auf die

Ausübungspreise und -fristen für die gegenwärtig ausstehenden Aktienoptionen auf i:FAO-

Aktien (vgl. Abschnitt 7.2 der Angebotsunterlage) kann nicht ausgeschlossen werden, dass

bis zum Ablauf der Annahmefrist insgesamt 3.000 neue i:FAO-Aktien in Folge der Ausübung

von Aktienoptionen ausgegeben werden. Würde das Geänderte Delisting-Erwerbsangebot für

diese neuen i:FAO-Aktien angenommen werden, würde sich die von der Bieterin zu zahlende

Gegenleistung um EUR 90.000 erhöhen. Die Bieterin erwartet nicht, dass die

Transaktionskosten durch die Erhöhung des Angebotspreises und die Verlängerung der

Annahmefrist über den Betrag von EUR 500.000 steigen. Die Gesamtkosten für den Erwerb

aller i:FAO-Aktien, die nicht von der Bieterin gehalten werden, auf der Grundlage dieses

Geänderten Angebots werden sich somit einschließlich der Transaktionskosten auf höchstens

rund EUR 47.159.900,00 belaufen (die Erhöhten Maximalen Gesamtkosten).

6.2 Finanzierungsmaßnahmen

Die Bieterin hat vor Veröffentlichung der Angebotsänderung die notwendigen Maßnahmen

getroffen, um sicherzustellen, dass ihr die zur vollständigen Erfüllung des Geänderten

Delisting-Erwerbsangebots notwendigen finanziellen Mittel rechtzeitig zur Verfügung stehen.

Die Erhöhten Maximalen Gesamtkosten in Höhe von höchstens EUR 47.159.900,00 wird die

Bieterin durch Fremdkapital wie folgt finanzieren:

Die Bieterin hat am 2. November 2016 mit der Amadeus IT einen Darlehensvertrag

abgeschlossen (der Darlehensvertrag), unter dem der Bieterin von der Amadeus IT eine

Darlehensfazilität von bis zu EUR 45,0 Mio. zur Finanzierung des Erwerbs der i:FAO-Aktien,

die nicht unmittelbar von ihr gehaltenen werden, sowie von neuen i:FAO-Aktien, die

ausgegeben werden könnten, um Aktienoptionen zu erfüllen, einschließlich der Erfüllung der

Zahlungsverpflichtungen der Bieterin aus oder im Zusammenhang mit dem Delisting-

Erwerbsangebot, eingeräumt wurde (das Darlehen). Das Darlehen hat eine Laufzeit von fünf

Jahren, d.h. bis zum 2. November 2021 und wird mit einem Zinssatz von 73 Basispunkten p.a.

über dem Referenzzinssatz EURIBOR, jedoch mindestens 0,73% p.a. verzinst.

Die Bieterin hat am 20. Dezember 2016 mit der Amadeus IT eine Erhöhung des Darlehens

um EUR 5,0 Mio. auf insgesamt bis zu EUR 50,0 Mio. vereinbart. Die übrigen Konditionen

des Darlehens sind unverändert.
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Die Amadeus IT verfügt (zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Angebotsänderung) über

Barmittel und liquide Mittel in Höhe eines Betrages von mehr als EUR 450 Mio. Diese

Barmittel und liquiden Mittel können dazu verwendet werden, das Darlehen in voller Höhe an

die Bieterin auszuzahlen. Die aus Barmitteln und liquiden Mitteln bestehenden verfügbaren

Mittel der Amadeus IT übersteigen insgesamt auch die Erhöhten Maximalen Gesamtkosten.

Die Bieterin hat somit vor Veröffentlichung der Angebotsänderung die notwendigen

Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass ihr ausreichende Mittel zur Zahlung des

Maximalen Transaktionsbetrags bei Fälligkeit der jeweiligen Zahlungsverpflichtung zur

Verfügung stehen werden. Dies gilt selbst ohne Berücksichtigung der außerhalb des

Delisting-Erwerbsangebots über die Börse erworbenen insgesamt 24.193 i:FAO-Aktien.

6.3 Weitere Finanzierungsbestätigung

Die UniCredit Bank AG, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in München und

ein im Sinne des § 13 Abs. 1 Satz 2 WpÜG von der Bieterin unabhängiges

Wertpapierdienstleistungsunternehmen hat am 20. Dezember 2016 die erforderliche weitere

Finanzierungsbestätigung, die als Anlage beigefügt ist, gemäß §§ 21 Abs. 3 i.V.m. 13 Abs. 1

Satz 2 WpÜG abgegeben.

7. Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin

In Abschnitt 15 der Angebotsunterlage werden die erwarteten Auswirkungen des Vollzugs

der Beteiligungsvereinbarung sowie des Erwerbsangebots auf die Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Bieterin dargestellt. Die Erhöhung des Angebotspreises von EUR 27,56 um

EUR 2,44 auf EUR 30,00 je i:FAO-Aktie führt dazu, dass sich teilweise auch die erwarteten

Auswirkungen des Vollzugs des Geänderten Erwerbsangebots auf die Vermögens, Finanz-

und Ertragslage der Bieterin ändern. Diese Änderungen werden im Folgenden dargestellt.

Hierbei ist zu beachten, dass sich die Auswirkungen des Erwerbs der i:FAO-Aktien auf die

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin heute noch nicht genau vorhersagen lassen.

Die nachstehenden Angaben (i) beruhen auf vorläufigen und ungeprüften Einschätzungen der

Bieterin, welche von den tatsächlichen Finanzergebnissen der Bieterin abweichen können (s.

dazu auch Abschnitt 2.2 dieser Angebotsänderung), und (ii) sind im Zusammenhang mit den

allgemeinen Vorbemerkungen des 15. Abschnitts, Abschnitt 15.1 (Ausgangslage und

Annahmen) und Abschnitt 15.2 (Methodisches Vorgehen und Vorbehalte) der

Angebotsunterlage zu lesen. In Abweichung von den in der Angebotsunterlage dargestellten

Annahmen hat die Bieterin jedoch zwischenzeitlich außerhalb des Delisting-Erwerbsangebots

insgesamt 24.193 i:FAO-Aktien über die Börse erworben und hält damit zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Angebotsänderung insgesamt 3.748.955 i:FAO-Aktien. Nachfolgend

werden daher die voraussichtlichen Auswirkungen des Erwerbs aller übrigen 1.552.330

gegenwärtig ausgegebenen i:FAO-Aktien beschrieben. Die nachfolgende Darstellung und die

ihr zugrunde liegenden Schätzungen und Annahmen wurden nicht durch einen

Wirtschaftsprüfer geprüft oder einer prüferischen Durchsicht durch einen Wirtschaftsprüfer

unterzogen. Insbesondere wurde die nachfolgende Darstellung nicht entsprechend dem IDW

Rechnungslegungshinweis zur Erstellung von Pro-Forma-Finanzinformationen (IDW RH

HFA 1.004) erstellt.

7.1 Erwartete Auswirkungen auf den Einzelabschluss

Der Erwerb der i:FAO-Aktien aufgrund des Geänderten Erwerbsangebots wird sich auf die

Vermögens- und Finanzlage der Bieterin auf der Grundlage der in Abschnitt 7 gemachten

Annahmen, Vorbehalten und Erläuterungen voraussichtlich wie folgt auswirken:
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Die Erstellung der nachfolgenden Informationen erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der

gesetzlichen Vorgaben des WpÜG in Zusammenhang mit dem Geänderten Delisting-

Erwerbsangebot. Sie beschreiben aufgrund ihrer Wesensart lediglich die Erwartung der

Bieterin und spiegeln folglich nicht die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Bieterin wider.

Um die Auswirkungen des Geänderten Delisting-Erwerbsangebots auf die Vermögens-,

Finanz- und Ertragslage der Bieterin abzuschätzen, hat die Bieterin eine ungeprüfte

Darstellung der Finanzlage ermittelt, wie sie bestünde, wenn die Bieterin den Erwerb aller

gegenwärtig ausgegebenen, nicht unmittelbar von der Bieterin gehaltenen i:FAO-Aktien mit

dem Darlehen aus dem Darlehensvertrag finanziert hätte. Es wurden keine sonstigen

Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Bieterin (unter

Zugrundelegung der deutschen Rechnungslegungsstandards) berücksichtigt, die sich nach

dem 30. Juni 2016 ergeben haben oder in Zukunft ergeben könnten. Der Einzelabschluss der

Bieterin wird nach den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gemäß den

Vorschriften des HGB aufgestellt.

7.1.1 Erwartete Auswirkungen auf die Bilanz der Bieterin

Nach Einschätzung der Bieterin wird sich der Vollzug des Geänderten Delisting-

Erwerbsangebots unter den in Abschnitt 7 gemachten Annahmen, Vorbehalten und

Erläuterungen auf die Bilanz der Bieterin zum 30. Juni 2016 wie folgt auswirken:

Auswirkungen auf die Bilanz der Bieterin zum 30. Juni 2016
(vereinfacht und ungeprüft)

In TEUR Bieterin vor
Delisting-

Erwerbsangebot

Veränderungen
durch Darlehen

Veränderungen
durch i:FAO-

Erwerb (Vollzug
des Geänderten

Delisting-
Erwerbsangebots)

Nach Vollzug des
Geänderten
Delisting-

Erwerbsangebots

AKTIVA

Finanzbeteiligungen 57.487 47.070 104.557

Liquide Mittel 1.270 47.070 -47.070 1.270

Bilanzsumme 58.757 47.070 0 105.827

PASSIVA

Eigenkapital -2.839 -2.839

Verbindlichkeiten 61.596 47.070 108.666

Bilanzsumme 58.757 47.070 0 105.827

Abweichungen vom rechnerischen Ergebnis (sofern vorhanden) beruhen auf Rundungsdifferenzen

Zur Erläuterung:

a) In Folge des Vollzugs des Geänderten Delisting-Erwerbsangebots aufgrund des

Erwerbs der i:FAO-Aktien werden sich die Finanzbeteiligungen von TEUR 57.487

um TEUR 47.070 auf TEUR 104.557 erhöhen.

b) Der Gesamtbetrag des in Anspruch genommenen Darlehens in Höhe von TEUR

47.070 wird wie folgt verwendet:

(i) ein Betrag von TEUR 46.569 wird für die Finanzierung des Erwerbs der

1.552.330 ausgegebenen i:FAO-Aktien, die nicht unmittelbar von der

Bieterin gehalten werden, verwendet; und
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(ii) ein Betrag von TEUR 500 wird für die Finanzierung der Transaktionskosten

verwendet.

c) Die Bilanzsumme wird sich aufgrund der vorgenannten Veränderungen insgesamt

von TEUR 58.757 um TEUR 47.070 auf TEUR 105.827 erhöhen.

7.1.2 Erwartete Auswirkungen auf die Ertragslage der Bieterin

Die Erhöhung des Angebotspreises beeinflusst nach Einschätzung der Bieterin die erwarteten

Auswirkungen des Vollzugs des Geänderten Erwerbsangebots und der

Beteiligungsvereinbarung auf die Ertragslage der Bieterin nicht.

Seit ihrer Gründung bis zum Tag der Veröffentlichung dieser Angebotsunterlage hat die

Bieterin keine Umsätze erwirtschaftet. Die zukünftigen Umsätze der Bieterin werden von den

folgenden Faktoren beeinflusst:

a) Die künftigen Erträge der Bieterin werden weiterhin im Wesentlichen aus Gewinnen

aus ihrer Beteiligung an i:FAO bestehen. Die Höhe dieser künftigen Erträge ist

ungewiss. Künftige Dividendenzahlungen von i:FAO werden u.a. davon abhängen,

ob i:FAO einen Bilanzgewinn ausweist sowie ob und in welcher Höhe die

Hauptversammlung von i:FAO einen Ausschüttungsbeschluss fasst. Die Bieterin

erwartet, dass i:FAO im kommenden Geschäftsjahr, wie auch für die vergangenen

Geschäftsjahre 2014 und 2015, ihren Aktionären keine Dividende zahlen wird.

b) Nach Vollzug der Transaktion werden für die Bieterin Zinszahlungen für das

Darlehen in Höhe von ca. TEUR 344 pro Jahr anfallen.

7.2 Erwartete Auswirkungen auf den Konzernabschluss der Amadeus-Gruppe

Die Erstellung der nachfolgenden Informationen erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der

gesetzlichen Vorgaben des WpÜG in Zusammenhang mit dem Geänderten Delisting-

Erwerbsangebot. Sie beschreiben aufgrund ihrer Wesensart lediglich die Erwartung der

Bieterin und spiegeln folglich nicht die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Amadeus-Gruppe wider. Die genauen Auswirkungen des Erwerbs der i:FAO-Aktien auf den

künftigen Konzernabschluss der Amadeus-Gruppe können zum heutigen Zeitpunkt nicht

vorhergesagt werden. Die Gründe hierfür sind, unter anderem, die für die Abschlusserstellung

der beteiligten Unternehmen zur Anwendung kommenden unterschiedlichen

Rechnungslegungsmethoden und -verfahren.

Für die Amadeus-Gruppe wurde der Konzernabschluss zum 30. Juni 2016 zugrunde gelegt.

Für i:FAO wurde ebenfalls der Konzernabschluss zum 30. Juni 2016 zugrunde gelegt.

7.2.1 Erwartete Auswirkungen auf die Vermögens- und Finanzlage der Amadeus-Gruppe

Nach Einschätzung der Bieterin wird sich der Vollzug des Geänderten Delisting-

Erwerbsangebots unter den in Abschnitt 7 gemachten Annahmen, Vorbehalten und

Erläuterungen auf die Konzernbilanz der Amadeus-Gruppe wie folgt auswirken:
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Auswirkungen auf die IFRS Konzernbilanz der Amadeus-Gruppe zum 30. Juni 2016

(vereinfacht und ungeprüft)

Ungeprüft Ungeprüft

In TEUR Konzernbilanz
Amadeus-Gruppe
zum 30. Juni 2016

Veränderungen
durch i:FAO-

Erwerb (Vollzug
des Geänderten

Delisting-
Erwerbsangebots)

Konzernbilanz
Amadeus-Gruppe
nach Vollzug des

Geänderten
Delisting-

Erwerbsangebots

AKTIVA

Langfristige Vermögenswerte 6.535.514 6,535,514

Kurzfristige Vermögenswerte 1.130.986 -47.070 1,083,916

Summe Aktiva 7.666.500 -47.070 7,619,430

PASSIVA

Eigenkapital 2.475.540 21.600 2.453.940

Minderheitsanteile 27.298 25.470 1.828

Verbindlichkeiten 5.163.662 5.163.662

Summe Passiva 7.666.500 -43.949 7.619.430

Abweichungen vom rechnerischen Ergebnis (sofern vorhanden) beruhen auf Rundungsdifferenzen

Zur Erläuterung:

a) Die kurzfristigen Vermögenswerte werden sich von TEUR 1.130.986 um TEUR

47.070 auf TEUR 1.083.916 verringern. Diese Veränderung ergibt sich aus (i) dem

Gesamtmittelabfluss für die mit Vollzug des Geänderten Delisting- Erwerbsangebots

erworbenen i:FAO-Aktien in Höhe von TEUR 46.570 sowie (ii) der Zahlung der

Transaktionskosten von TEUR 500, die jeweils von der Amadeus-Gruppe finanziert

werden.

b) Die Konzernbilanzsumme wird sich von TEUR 7.666.500 um TEUR 47.070 auf

TEUR 7.619.430 verringern.

c) Das Eigenkapital wird sich von TEUR 2.475.540 um TEUR 21.600 auf TEUR

2.453.940 verringern. Diese Veränderung folgt aus (i) TEUR 46.570, die sich aus

dem Kaufpreis für die i:FAO-Aktien ergeben, (ii) der Zahlung der Transaktionskosten

in Höhe von TEUR 500 und (iii) dem Wegfall der Minderheitsanteile an i:FAO in

Höhe von insgesamt TEUR 25.470.

d) Aufgrund des Wegfalls der Minderheitsanteile an i:FAO verringern sich die

Minderheitsanteile von TEUR 27.298 um TEUR 25.470 auf TEUR 1.828.

7.2.2 Erwartete Auswirkungen auf die Ertragslage der Amadeus-Gruppe

Nach Einschätzung der Bieterin wird sich der Vollzug des Geänderten Delisting-

Erwerbsangebots unter den in Abschnitt 15 der Angebotsunterlage gemachten Annahmen,

Vorbehalten und Erläuterungen auf die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung der

Amadeus-Gruppe voraussichtlich wie folgt auswirken (wobei in der nachfolgenden

Darstellung unterstellt wird, dass das Geänderte Delisting-Erwerbsangebot zum Beginn des

Geschäftsjahres, d.h. 1. Januar 2016 vollzogen war):
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Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS der Amadeus-Gruppe vom 1. Januar 2016
bis 30. Juni 2016 (vereinfacht und ungeprüft)

Ungeprüft Ungeprüft

In TEUR Amadeus-Gruppe für den
Zeitraum vom

1. Januar 2016 bis zum
30. Juni 2016

Veränderungen
durch i:FAO-Erwerb

(Vollzug des
Geänderten
Delisting-

Erwerbsangebots)

Amadeus-Gruppe für
den Zeitraum vom
1. Januar 2016 bis
zum 30. Juni 2016
nach Vollzug des

Geänderten Delisting-
Erwerbsangebots

Umsatz 2.275.454 2.275.454

Operatives Ergebnis 679.774 -500 679.274

Ergebnis vor Steuern (EBT) 637.268 -500 636.768

Ergebnis nach Steuern 450.965 -500 450.465

Zurechnung des Ergebnisses der Periode:

Minderheitsanteile 977 -519 458

Anteilseigner des Mutterunternehmens 449.988 19 450.007

Abweichungen vom rechnerischen Ergebnis (sofern vorhanden) beruhen auf Rundungsdifferenzen

Zur Erläuterung:

a) Das konsolidierte operative Ergebnis wird sich aufgrund der Zahlung der

Transaktionskosten von TEUR 679.774 um TEUR 500 auf TEUR 679.274

verringern.

b) Das konsolidierte Ergebnis vor Steuern (EBT) wird sich aufgrund der Zahlung der

Transaktionskosten von TEUR 637268 um TEUR 500 auf TEUR 636.768 verringern.

c) Das konsolidierte Ergebnis nach Steuern wird sich aufgrund der Zahlung der

Transaktionskosten von TEUR 450,965 um TEUR 500 auf TEUR 450,465

verringern.

d) Das auf Minderheitsanteile entfallende Ergebnis wird sich um TEUR 519 verringern

aufgrund des Erwerbs der verbleibenden Minderheitsanteile.

8. Annahmefrist

Bezüglich Ziffer 5 (Annahmefrist) der Angebotsunterlage weist die Bieterin darauf hin, dass

sich durch die Angebotsänderung die Frist für die Annahme des Angebots (die

Annahmefrist) gem. § 21 Abs. 5 Satz 1 WpÜG um zwei Wochen verlängert und nunmehr am

4. Januar 2017 um 24:00 Uhr (mitteleuropäische Zeit) endet.

Die Annahmefrist für das Geänderte Delisting-Erwerbsangebot kann sich unter bestimmten

Voraussetzungen, die in Ziffer 5.2 der Angebotsunterlage näher beschrieben sind, nochmals

verlängern. Eine Verlängerung kann sich allerdings nicht mehr durch eine erneute Änderung

des Delisting-Erwerbsangebots durch die Bieterin ergeben, da gemäß § 21 Abs. 6 WpÜG eine

weitere Änderung des Delisting-Erwerbsangebots während der zweiwöchigen Verlängerung

der Annahmefrist nicht zulässig ist.

9. Rücktrittsrecht

Die Bieterin weist gemäß §§ 21 Abs. 2 Satz 1, 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG darauf hin, dass jeder

i:FAO-Aktionär gemäß § 21 Abs. 4 WpÜG das Recht hat, von seiner Annahme des Delisting-
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Erwerbsangebots bis zum Ablauf der Annahmefrist (siehe Abschnitte 5.1 und 5.2 der

Angebotsunterlage) zurückzutreten, wenn und soweit er das Delisting-Erwerbsangebot vor

Veröffentlichung der Angebotsänderung angenommen hat. Das Rücktrittsrecht im Fall eines

konkurrierenden Angebots bleibt unberührt. Hinsichtlich der Einzelheiten zur Ausübung des

Rücktrittsrechts wird auf Abschnitt 16 der Angebotsunterlage verwiesen.

10. Wichtiger Hinweis

i:FAO-Aktionäre, die das Delisting-Erwerbsangebot bereits wirksam angenommen haben und

es auch weiterhin annehmen wollen, brauchen ihr Rücktrittsrecht nicht auszuüben und auch

keine anderen Handlungen vorzunehmen, um nach Maßgabe der Bedingungen und Be-

stimmungen des Geänderten Delisting-Erwerbsangebots die Angebotsgegenleistung zu

erhalten.

Die Zahlung des Erhöhten Angebotspreises sowie eines eventuellen Nachzahlungsbetrags

erfolgt an alle i:FAO-Aktionäre, die das Delisting-Erwerbsangebots bereits angenommen

haben und ihr Rücktrittsrecht nicht ausüben oder es nach dieser Angebotsänderung nach

Maßgabe der Bestimmungen des Geänderten Delisting-Erwerbsangebots noch annehmen.
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